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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr -

  
Tagesordnung II Punkt 21 der öffentlichen Sitzung am 13. Mai 2014

Vorlagen-Nr. 14-V-66-0205

Mainzer Straße - Ausbau zwischen Gartenfeldstraße und Welfenstraße einschließlich der Knotenpunkte

Beschluss Nr. 0126

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der 1. Bauabschnitt der Maßnahme „Umbau der Mainzer 
Straße im Zusammenhang mit dem Bau des zentralen Justiz- und Verwaltungsstandortes“ für die 3 
Teilbereiche

 1. Teilbereich: zwischen Freizeitbad und Weidenbornstraße
 2. Teilbereich: zwischen Gartenfeldstraße und Welfenstraße
 3. Teilbereich: Umgestaltung der Kreuzung Weidenbornstraße/Hasengartenstraße zu    einem 

Kreisverkehrsplatz

grundsätzlich genehmigt wurde mit Gesamtkosten von 2,962 Mio. € einschließlich Grund-
stückskosten  (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 436 vom 21.09.2006 und Nr. 124 
vom 15.03.2007).

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit dem Ausbau der Mainzer Straße zwischen Gar-
tenfeldstraße und Welfenstraße (2. Teilbereich) die genehmigten Gesamtkosten überschritten 
werden. Für den fertiggestellten Umbau des 1. Teilbereiches zwischen Freizeitbad und 
Weidenbornstraße wurden insgesamt 2.675.326,63 € (einschließlich der gesamten 
Grundstückskosten für alle unter Pkt. 1 genannten Bereiche) verausgabt. Haushaltstechnisch 
bereitgestellt sind 2.930.326,63 € nach verschiedenen Anpassungen der Veranschlagungen und 
Korrekturen im Zusammenhang mit den Fördergeldern und zuletzt der Einsparung von 97.514,65 € 
durch Dezernat VI/20 im Jahresabschluss 2012, sodass nun noch 255.000 € für die Umsetzung 
dieses Abschnittes zur Verfügung stehen.

3. Dem Ausbau der Mainzer Straße zwischen Gartenfeldstraße und Welfenstraße gemäß anliegendem 
Lageplan wird zugestimmt.

4. Die Kostenberechnung vom 31.01.2014, abschließend mit 500.000 € als Anlage zur Sitz-
ungsvorlage, einschließlich Erneuerung der Beleuchtung, Einrichtung einer Busbeschleunigung und 
Umstellung der Signaltechnik, wird genehmigt.

5. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 500.000 € werden grundsätzlich genehmigt, vorab der 
Genehmigung des Haushaltsplanes 2014/2015 durch die Aufsichtsbehörde und der öffentlichen 
Auslegung. 

Die Finanzierung erfolgt aus den IM-Projekten:
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I.00153 „66 WIN Mainzer Str.- Ausbau- verk.infra.Zuw.“ in Höhe von 255.000 € und 200 €.
I.01902 „66 WIN Goerdeler Straße Bestand“ in Höhe von 159.008,79 €
I.02008 „66 WIN Radwegeprogramm Plus“ in Höhe von 53.916,30 €
I.02003 „66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe“ in Höhe von 18.897,13 €
und aus dem IM-Projekt I.00313 „66 WIN Erschließung WI“ in Höhe von 12.977,78 €

6. Die haushaltsrechtliche Umsetzung der genehmigten Mittel zum IM-Projekt I.04049 „66 WIN 
Mainzer Str./Gartenfeldstr. erfolgt durch das Dezernat I/20.

7. Er wird Kenntnis genommen, dass für den Umbau des Knotenpunktes Weidenborn-
straße/Hasengartenstraße zu einem Kreisverkehrsplatz (3. Teilbereich) geschätzt weitere 575.000 € 
erforderlich sind. Hierzu ist eine weitere Sitzungsvorlage zu erstellen.

(antragsgemäß Magistrat 15.04.2014 BP 0294)
 

Tagesordnung II

Wiesbaden,     .05.2014

Kessler
Vorsitzender
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